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Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

 Die Abgeordneten zum Nationalrat Schnedlitz und weiterer Abgeordneter haben am 2. Juli 

2020 unter der Nr. 2625/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Perso-

nalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinettes Q2 2020 gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 3, 8 sowie 12 bis 14: 
 Wie viele und welche Mitarbeiter (namentlich) inklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbei-

ter und sonstige Hilfskräfte sind seit 14.02.2020 bis zum heutigen Tag in Ihrem Kabi-
nett beschäftigt? (Bitte um getrennte Auflistung nach Vertragsbediensteten und Beam-
ten, sowie das Datum des jeweiligen Beginns oder der Beendigung der Beschäftigung) 

 Wie viele und welche Mitarbeiter (namentlich) exklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbei-
ter und sonstige Hilfskräfte sind seit 14.02.2020 bis zum heutigen Tag in Ihrem Kabi-
nett beschäftigt? (Bitte um getrennte Auflistung nach Vertragsbediensteten und Beam-
ten, sowie das Datum des jeweiligen Beginns oder der Beendigung der Beschäftigung) 

 Auf welcher Rechtsgrundlage basieren die Dienstverhältnisse der in den Fragen 1 und 2 
genannten Mitarbeiter in Ihrem Kabinett? 

 Wie sind die Fragen 1-7 für das Kabinett des Staatssekretärs zu beantworten? 
 Welche Mitarbeiter des Kabinetts sind direkt beim Bund angestellt? 
 Wie hoch sind die monatlichen Kosten der nicht direkt beim Bund angestellten Mitar-

beiter? 
 Werden in Ihrem Kabinett Mitarbeiter über Arbeitsleihverträge beschäftigt? (Wenn ja, 

wie viele Mitarbeiter und mit wem wurden diese Arbeitsleihverträge geschlossen?) 

 

Es darf auf meine Beantwortung der parlamentarischen Anfragen Nr. 807/J-NR/2020 vom 13. 

Februar 2020 betreffend „Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts“, Nr. 1556/J-

NR/2020 vom 20. April 2020 betreffend „Kosten der Ministerbüros im 1. Quartal 2020“ sowie auf 
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Nr. 2569/J-NR/2020 vom 30. Juni 2020 betreffend „Kosten der Ministerbüros im 2. Quartal 

2020" verwiesen werden.  

 

Seit dem 30. Juni 2020 bis zum Stichtag 2. Juli 2020 sind keine Änderungen eingetreten. 

 
Zu den Fragen 4 und 8 bis 11: 

 Sollen noch weitere Mitarbeiter in Ihrem Kabinett beschäftigt werden? (Wenn ja, bitte 
um genaue Erläuterung nach den Kriterien der Fragen 1-3) 

 Wie sind die Fragen 1-7 für das Kabinett des Staatssekretärs zu beantworten? 
 Wie hoch werden die geplanten Personalkosten der laufenden Gesetzgebungsperiode 

sein? (Bitte um getrennte Auflistung nach Kalendermonat, jeweils zum 23. Des Monats) 
 Welche organisatorischen Änderungen planen Sie im Kabinett gegenüber dem derzeiti-

gen Stand? (Bitte um genaue Auflistung des Einsatzbereiches in ihrem Kabinett) 
 Wie hoch sind die Personalkosten zu den geplanten Änderungen? 

 
Seitens des Staatssekretärs gibt es keine Pläne, über die in der Anfragebeantwortung Nr. 

2569/J-NR/2020 vom 30. Juni 2020 angegebene Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

hinaus zusätzliches Personal zu beschäftigen. In meinem Kabinett werden ab Anfang bzw. vo-

raussichtlich Mitte September zwei zusätzliche Mitarbeiter_innen im Bereich Öffentlichkeits-

arbeit beschäftigt werden.  

 
Zu den Fragen 5 bis 7 und 8: 

 Wie hoch sind die Gesamtkosten, die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter Ihres 
Kabinetts inklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte derzeit er-
geben? (Bitte um getrennte Auflistung nach Kalendermonat, jeweils zum 23. des Mo-
nats) 

 Wie hoch sind die Gesamtkosten, die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter Ihres 
Kabinetts exklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte derzeit 
ergeben? (Bitte um getrennte Auflistung nach Kalendermonat, jeweils zum 23. des 
Monats) 

 Wie hoch sind die Gesamtkosten, die sich aus der Beschäftigung aller Personen die in 
Ihrem Kabinett mit Agenden der Öffentlichkeitsarbeit derzeit ergeben und mit welchen 
Aufgaben sind diese betraut? (Bitte um getrennte Auflistung nach Kalendermonat, je-
weils zum 23. des Monats) 

 Wie sind die Fragen 1-7 für das Kabinett des Staatssekretärs zu beantworten? 
 
Die Gesamtkosten, die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter_innen meines Kabinetts, 
inklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte, ergeben, beliefen 
sich im Zeitraum 24. April bis 23. Mai 2020 auf rund € 133.000,-- und im Zeitraum 24. Mai bis 
23. Juni 2020 auf rund € 210.100,--. 
 
Die Gesamtkosten, die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter_innen meines Kabinetts, 
exklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte, ergeben, beliefen 
sich im Zeitraum 24. April bis 23. Mai 2020 auf rund € 102.200,-- und im Zeitraum 24. Mai bis 
23. Juni 2020 auf rund € 167.000,--. 
 
Mit Stichtag 2. Juli 2020 waren insgesamt 4 Personen in meinem Kabinett mit Agenden der Öf-
fentlichkeitsarbeit (Pressesprecher_in und Pressereferent_innen) betraut. Die Gesamtkosten, 
die sich aus der Beschäftigung dieser Personen ergeben, beliefen sich im Zeitraum 24. April bis 
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23. Mai 2020 auf rund € 20.300,-- und im Zeitraum 24. Mai bis 23. Juni 2020 auf rund € 
39.800,--. 

 
Die Gesamtkosten, die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter_innen des Büros des Herrn 
Staatssekretärs, inklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte, 
ergeben, beliefen sich im Zeitraum 24. April bis 23. Mai 2020 auf rund € 64.800,-- und im Zeit-
raum 24. Mai bis 23. Juni 2020 auf rund € 93.100,--. 
 
Die Gesamtkosten, die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter_innen des Büros des Herrn 
Staatssekretärs, exklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte, 
ergeben, beliefen sich im Zeitraum 24. April bis 23. Mai 2020 auf rund € 45.800,-- und im Zeit-
raum 24. Mai bis 23. Juni 2020 auf rund € 65.700,--. 
 
Mit Stichtag 2. Juli 2020 war 1 Person im Büro des Herrn Staatssekretärs mit Agenden der Öf-
fentlichkeitsarbeit betraut. Die Höhe der Gesamtkosten, die sich aus der Beschäftigung dieser 
Person ergeben, kann aus Datenschutzgründen nicht angegeben werden. 
 
Zu Frage 15: 

 Werden in Ihrem Kabinett derzeit Trainees oder sonstige Mitarbeiter von NGOs, Inte-
ressenvertretungen, Unternehmen oder Tochterorganisationen, etc. beschäftigt? 
(Wenn ja, wie viele Mitarbeiter und von welcher Interessenvertretung, welchem Unter-
nehmen, etc. bzw. bitte um genaue Aufschlüsselung der Funktion, Rechtsgrundlage 
und genauen daraus anfallenden Kosten) 

 
In meinem Kabinett werden derzeit keine Trainees oder sonstige Mitarbeiter_innen von 
NGOs, Interessensvertretungen, Unternehmen oder Tochterorganisationen, etc. beschäftigt. 
 
Zu den Fragen 16 und 17: 

 Welche Überstunden sind seit 14.02.2020 angefallen und welche Kosten sind damit 
verbunden? (Bitte um genaue Auflistung nach einzelnen Beschäftigten, Funktion, Da-
tum, Kosten, Anzahl, sowie Grund der Überstunden in Ihrem gesamten Kabinett) 

 Wurden in ihrem Kabinett seit 14.02.2020 Belohnungen, Boni, Abfertigungen, etc. be-
zahlt? (Bitte um genaue Auflistung nach einzelnen Beschäftigten, Funktion, Rechts-
grundlage, Höhe und Grund) 

 
Im Zeitraum 14. Februar 2020 bis 2. Juli 2020 hat lediglich eine Bedienstete meines Kabinetts 
48 Überstunden abgerechnet. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund € 2.100,--. 
 
Festzuhalten ist, dass nur für jene Mitarbeiter_innen der Kabinette pauschal oder einzelne 
Überstunden ausbezahlt werden, mit welchen keine Sonderverträge geschlossen wurden. Bei 
Sonderverträgen bzw. sondervertraglichen Zusatzvereinbarungen werden mit den darin ver-
einbarten Sonderentgelten bzw. All-in-Bezügen sämtliche Mehrdienstleistungen abgegolten. 
 
Im Zeitraum 14. Februar 2020 bis 2. Juli 2020 sind in meinem Kabinett keine Belohnungen, 
Boni, Abfertigungen, etc. ausbezahlt worden. 
 
Zu Frage 18: 

 Welche detaillierten sonstigen Kosten sind seit 14.02.2020 in Ihrem Kabinett im Zu-
sammenhang mit Personal oder Beratungen bereits angefallen? (Bitte um genaue Auf-
stellung sämtlicher Kosten) 
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Es wurden keine freien Dienstverträge für das Kabinett abgeschlossen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Leonore Gewessler, BA 
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